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1 Einleitung

Die Mitbestimmungsrechte in sozialen Angelegenheiten betreffen einen der wich-
tigsten Bereiche des Unternehmens für die Arbeitnehmer. Geregelt sind diese Mit-
bestimmungsrechte in § 87 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).

Der Betriebsrat hat in den Fällen des § 87 Abs.1 Nrn., 1-13 BetrVG ein erzwing-
bares Mitbestimmungsrecht, d.h. Arbeitgeber und Betriebsrat müssen sich in den
Angelegenheiten des § 87 Abs.1 BetrVG auf eine Vorgehensweise oder Regelung
einigen. Scheitert diese Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, entschei-
det die Einigungsstelle, deren Spruch die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat ersetzt (§ 87 Abs. 2 BetrVG).

§ 87 BetrVG – Mitbestimmungsrechte

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht

besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:

1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer

im Betrieb;

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen

sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;

3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen

Arbeitszeit;

4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;

5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie

die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitneh-

mer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitneh-

mern kein Einverständnis erzielt wird;

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu

bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu

überwachen;

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-

ten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vor-

schriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;
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8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren

Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern

beschränkt ist;

9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern

mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet wer-

den, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung

von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von

neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;

11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungs-

bezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;

12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;

13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit

im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen

Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene

Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt.

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht

zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle

ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

1.1 Anwendungsbereich

Der in § 87 BetrVG aufgeführte Katalog der mitbestimmungspflichtigen Angele-
genheiten ist nach herrschender Ansicht abschließend. Es wird jedoch überwie-
gend als zulässig erachtet, diesen Katalog der mitbestimmungspflichtigen Ange-
legenheiten durch entsprechende tarifvertragliche Bestimmungen zu erweitern.

Eine Einschränkung oder Aufhebung der gesetzlich bestimmten Mitbestim-
mungsrechte ist indes nicht zulässig. Es ist jedoch zulässig, durch Tarifvertrag die
Mitbestimmung auszuschließen, sofern der Tarifvertrag für die entsprechende
Angelegenheit bereits eine Regelung enthält. Bei einer solchen tarifvertraglichen
Regelung ist es auch möglich, dem Arbeitgeber das Recht einzuräumen, unter
bestimmten vorgegebenen Voraussetzungen bestimmte Maßnahmen auch ein-
seitig und ohne Beteiligung des Betriebsrats durchzuführen. Diese im Tarifvertrag
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eingeräumte Befugnis darf jedoch nicht allgemein gehalten oder umfassend sein,
sondern darf sich lediglich auf genau bestimmte Fälle und Maßnahmen erstre-
cken.

Die Mitbestimmungsrechte des § 87 BetrVG gelten grundsätzlich für alle Arbeit-
nehmer im Sinne des § 5 Abs.1 BetrVG. Dazu zählen auch die außertariflichen
Arbeitnehmer.

§ 5 BetrVG – Arbeitnehmer

(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses

Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsaus-

bildung Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst

oder mit Telearbeit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten auch die in

Heimarbeit Beschäftigten, die in der Hauptsache für den Betrieb arbeiten. Als

Arbeitnehmer gelten ferner Beamte (Beamtinnen und Beamte), Soldaten

(Soldatinnen und Soldaten) sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes

einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die in Betrieben

privatrechtlich organisierter Unternehmen tätig sind.

Wer nicht als Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG gilt, ist in § 5 Abs. 2 und 3
BetrVG geregelt (lesen!).

Ob auch Leiharbeitnehmer unter die Mitbestimmungspflicht nach § 87 BetrVG
fallen, hängt vom jeweiligen Mitbestimmungsrecht ab. Grundsätzlich kann man
sagen, dass in den Fällen, in denen auch der oder die Leiharbeitnehmer als Beleg-
schaftsmitglied des Entleiherbetriebs unmittelbar betroffen sind und der Arbeit-
geber des Entleiherbetriebs im Rahmen seines Direktionsrechts handelt, ein sol-
ches Mitbestimmungsrecht in Betracht kommt. Arbeitnehmer von Fremdfirmen
fallen nicht unter die Mitbestimmung des § 87 BetrVG.
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